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Ur. 20. Barmen, den 20. Mai 1910. 28. Jatirg. 

Der Ausschuß 
des Destlälischen Keuerwehrverdandes. 

Gelsenkirchen 2, den 13. Mai 1910. 

All Die Peijren Des üerlinnDes! 

Anbei übersenden wir: 
1. Tagesordnung sür den am 5. Inn, d I., vor- 

mittags 11 Uhr, in Haltern a. d. Lippe stattfindenden 
Vcrbandstag. 

2. Neuer Entwurf der Satzungen, betr. die 
Einteilung des Westfälischen Probinzialverbandes in Kreis- 
verbände. nach den Beschlüssen der Kommissionssitzung vom 
23. Oltober 190«. 

Mit dem diesjährigen Verbandstag ist ein Vervands- 
sest n i ch t verbunden, jedoch wird nie freiwillige Feuer- 
wehr Hatlern den Abgeordneten und Besuchern einen herz 
lichen «Empfang bereiten. 

Erscheinen der Abgeordneten in kleiner Uniform - 
ohne Helm und Ausrüstung. 

Empfang nach folgender Ordnung 
Rpch Schluß des Verbandstages, welcher spätestens um 

2 Uhr beendet sein wird, nehmen die Abgeordneten Auf- 
stellung vor dem Versammlungslokal Heymanns und mar- 
schieren nach dem nahe gelegenen Uebungsvratz. 

(Besucher und Gäste der Wehr Haltern fchließen^sich an.) 
Nach der Gesamlüvung Festzug durch die Stadt zu 

der Rekonstruktion - römrsche Ausgrabungen. Erklärung 
durch die Herren vr. Conrads und Hauptlehrer Stark- 
mail n 

Dann Rückmarsch zum Hepmannsschen Saal, wo- 
selbst um 4 Uhr das Abgeordnetenessen stattfindet. 

Das Museum römischer Ausgrabungen ist den ganzen 
Tag geöffnet und beträgt der Einrrittspreis für Feuer- 
wehrleute statt 50 Pfg. nur 10 Pfg. Damit der Andrang 
nicht zu stark wird, emhsiehlt es sich, daß dn Nichtteil- 
nehmer an der Tagung des Vormittags das Museum be 
suchen. 

Sodann nehmen wir noch Bezug auf unser Rund 
schreiben vom 29. März d. I. und wollen die Abgeord- 
neten für rechtzeitige Anmeldung zum gemeinsamen Mittags 
essen Sorge tragen. 

Der Preis sür das trockene Kuvert beträgt 2,50 M. 
und können Anmeldungen hierzu nur berücksichtigt werden, 
wenn solche bis zum 20. Mm d. I. bee dem Oberbrand- 
meister Rumps in Haltern eingegangen sind. 

Küche, Musik, Ansprachen usw werden dazu beitragen, 
die Kameraden zu einer Nachferer noch einige Stunden 
zusanemenzuhatten 

Den Jahresbericht Kossen wir, sofern die Rechnungs 
abschlüssc der Verbands- und Unşallļässen hier rechtzerng 
eingehen, vor dem Verbanosrage den Wehren zuzustellen. 

Mi": kameradschaftlichem Gruß! 
Westsälischer Feuerweyrverband. 

Herm. Franken, Vorsitzender. 

Westsälischer Feuerwehr-Verband. 

Fages-Hrdnung 
für den 

am Sonntag, 5. Juni 1910, vormittags 11 Uhr, 
im Kaiserfaale, Besitzer Konr. Heymanns, in Haltern a. d. L„ 

stattsindenden 

Ueràindstng 
(48. im früheren Verband). 

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden. 
2. Wahl der Beisitzer. 
3. Mitteilungen und Eröffnung der Verhandlungen. 
4. Prüfung der Vollmachten 
5. Ueberrelchung der Ehrenurkunden sür 25jäyrige Dienst- 

zeit 
6. Besprechung des Jahresberichts. 
7. Rechnungssage für 1909 und Enrlaslung des Kassierers. 
8. Wahl der Rechnungsprüfer. 
9. a) Genehmigung der Satzungen für Kreisverbande, ge- 

mäß Beschluß des vorjährigen Vervandstages. 
1>) Hierzu: Antrag der sreiw. Feuerwehr Witten: 

„Die Verbandstagung wolle bekchließen, bei Eintei- 
lung der Wehren in Kreisverbändc oie vorhandenen 
Gauverbände in ihrer bisherigen Zusammensetzung 
bis auf weiteres bestehen zu lassen. 

10. Antrag der freiwilligen Feuerwehr Olve: 
„Vermehrung der Zahl der Mitglieder des Verbands- 
ausschusses." 

11. Erhebung eines Eintrittsgeldes bei Aufnahme neu bei- 
treiender Wehren, wofür oie zur Organisatton in 
Frage kommenden Druckschriften geliefert werden 

12. a) Vorlage eines Vertrages erner Verftchrrungsgesell- 
schast betr. Abschluß einer Versicherung sür Wehren 
bei Unfällen, wo die Provinzial-Nnsall-Hilfskässe 
nicht auskommi. 

1>) Hierzu: Anirag der sreiw. Feuerwehr Bombern: 
„Verbandstag wolle beschließen, den Vervandsaus- 
schuß zu beauftragen, die Versicherung der Kame- 
raden des Westfälischen Feuerwehrverbandes bei einer 
eigenen oder bei einer bestehenden guten Unsalk- 
versicherungskasse avzuschließen,_ welche die Kame- 
raden bei erlittenen Unfällen in den Stand setzt, 
sich und ihre Familie in anständiger Weife zu unter- 
halten. Dasselbe bezieht sich auch auf Witwen ver- 
unglückter Kameraden. Die Versicherung l'oll seüens 
des Westsälischen Feuerwehrverbanoes erfolgen reich 
herbeigesührt werden, ähnlich des Abschlusses der 
Haftpflichtversicherung.' 

13. Antrag der freiwilligen Feuerwehr Sprockhövel 
„Verbandsrag wolle beschließen: Für die Folge hat 
bei Verbandsfesten die festgevende Wehr zu veran- 
lassen, daß auswärtige Wehren, welche das Verbands- 
fest besuchen, durch die benachbarten Gemeinden des 
Festortes in geschlossenem Zuge mit Musik ibre Hin- 
unb Heimwege nehmen dürfen, ohne daß die Wehren 
selbst bei den in Frage kommender Gemeindevor- 
stänoen hierzu den Anirag stellen, sob"'e daß sie 
keine Vergnügungssteuer oder sonstige Abgaben zu 
zahlen haben." 
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14. Wahl des Uebungsausschuffes. 
15. Ergänzungswahl des Verbandsausscknisses gemäß §11 

der Satzungen. 
Es scheiden aus die Mitglieder Kaufmann W. 
Belten- Bochum und Fabrikbesitzer Rud. Fischer- 
Bockwlt. 

16. Antrag der sreiwilligen städtischen Feuerwehr Gelsen- 
kirchen. 
„Verbandslag wolle beschließen, den Verbandstag 
und das Berbandsfest rm Jahre 1911 nt Gelsenkirchen 
stattsinden zu lassen/' 

Ausgestellt 
G e l s e n k i r dfi e n, 13. Mai 1910. 

Herm. Franken, Vorsitzender. 

Aus der Praxis — für die Praxis. 

1. Ausnahme neuer Mitglieder im Frühjahre. 
Tic Schulübungen • deren Nutzen gewiß niemand 

verleugnen wird — haven zunächst den Zweck, die Feuer 
Wehrmänner mit den verschiedenen Ger iten vertraut zu 
machen. Sie fördern aber auch die Disziplin, Ruhe und 
Aufmerksamkeit und verhindern Verwirrungen rm Ernst 
faire. Neu eingerreiene Mitglieder müssen, da sre an den 
Uevt'ngen nicht teilnehmen können, einzeln, also besonders 
eingeübt und einexerziert werden. Ihre Einteilung in 
die einzelnen Abteilungen der Feuerwehr kann darum erst 
erfolgen, wenn sie gründlich ausgebildet sind uno man nicht 
befürchten muß, daß sie bei einem Brande etwa Störungen 
im Lösch- und Rettungswesen herbeisühren könnten. Es 
empfiehlt sich darum, va vir Hebungen im Frühjahr aus- 
genommen werden, Aufrufe zum Beitritt zur Feuer- 
wehr im Winter zu erlassen, die sich meldenden Per- 
sonen aver im Frühjahr einzvstellen und^sie gleich aus- 
bilden zu lassen Sie können dann im Sommer, der fa 
meist schon Brände bringt, gleich mit in Verwendung ge 
nommen werden. 

2. Der Rettungsgürtel „D elphin" für 
Wasserwehren. 

Anläßlich der heurigen Hochwasser in Nordfrankreich 
haben die in den einzelnen Orten bestehenden Wasser 
wehren ihren Mitbürgern ungemein große Dienste geleistet. 
Sü waren aber auch mit den notwendigen Utensilien aus- 
gerüstet. Recht gm durfte sieb verwenden lassen der Reilungs 
gürtel „Delphin", der vor kurzem eine Probe glänzend 
bestanden hat. Er ist für gewöhnlich flach: tritt er aber 
in Funktion, io bläht er sich auf. „Delphin" besteht aus 
vier Kammern, wovon je zwei durch einen Verbinoungs- 
weg miteinander verbunden sind. Eine Klammer 
zwischen je zwei Kammern schließt den Verbindungsweg. 
Kommt der Gürtel ins Wasser, so wird die Klammer (sie 
işt aus leicht lösluhem Material) gelöst, und die beiden 
Kammern setzen sich in Verbindung. In der einen ist 
Natron, in der andern Weinsteinsäure. Durch ihre 
Vereinigung entsteht Kohlensäure, die den Apparat 
nunmehr ausbeäht. Man ist, mit dem Gürtel ausgerüstet, 
imstande, sich viele Stunden im Wasser ungefährdet auf 
halten zu können. 

3. Brandlegung durch ein Brennglas. 
In Trient wurde ein Hausbesitzer einer eigentümlichen 

Brandlegung wegen zu vier Jahren Kerkers verurteilt. Er 
hatte in einem sonnenseitigen Zimmer der zweiten Etage 
ein Brenn glas derart angebracht, daß die Sonnen 
strahlen das aus dem Boden hergerichtete Sprengpulver, 
Stroh und andere leicht brennvare Gegenstände treffen 
mußten Hierauf war er aus dem Hause gegangen. Tie 
Sonne hat nun das, was er von rhr wünschte, prompt 
besorai Jedoch war der Vorgang entdeckt worden, und 
der Brandeeger wurde seiner Strafe zugeführt. Was hier 
durch das Brennglas geschah, ist anderweuig durch Wasser- 
flaschen, Gläfer u. a. ungewollt hervorgerufen worden 
Daher Vorsicht mit diesen Gegenständen bei Hellem Sonnen- 
schein' 

4. Einfache Feuer löschmittel. 
Das „Britische Feuerlösch-Komitee" werft daraus hin, 

daß die Fortschritte der heuttgen Technik gar häufig auch 
einfache Tinge vergessen lassen, die bei einem Feuer recht 
gute Dienste zu leisten vermögen. So sind (mit Ausnahme 
von Spiritus- und Petroleumsiammen die alten Feuer- 
eimer vorzüglich zu verwenden. Äsbesttücher aber 
eignen sich für Brände von Sprritus und Petroleum; auch 
Sand ist hierfür zweckmäßig. Bei brennbaren Gasen aber 

iü Wasserdampf ein gutes Löschmittel. In Fabriken, 
die mit derartigen Gasen zu tun haben, sollte eine Bor 
Achtung zur Benutzung des Tamvsstrahles vorhanden sein 
Diese Vorschriften verlangen nicht viel, aver Tinge, die 
immer und überall zu haben sind und vorhanden sein 
sollten 
5. Beleuchtung für Räume mit exploseblen 

Gasen. 
Räume, in denen sich explosible Gase (Leuchtgas, 

Azetylen, Lungas) ansammetn können, müssen durch Fencker, 
die von außen nicht geöffnet werden können, beleuchtet 
werden. Niemals dürfen sie mu einem Licht betreten werden, 
wodurch eine Erplosion bezw. Entzündung der Gase herbei- 
geführt werden könnte. Tie beste Beleuchtung ist das 
elektrische Glühlicht. Die Birnen müssen aber durch eine 
Ucberfangglocke und ein Trahtgitter gegen Zerschlagen ge 
schützt werden. Wenn Starkstrom nicht vorhanden ist, so 
benutzt man tragbare elektrische Handlampen mit Akku- 
mulatorenbeirieb, die gegenwärttg in vorzüglicher Ausfüh- 
rung von verschiedenen Firmen angefertigt werden. In 
Ermangelung solcher Laternen bewährt sich auch die 
Tavvsche Sicherheitslampe. 

6. Prüfung der Blitzableiteranlagen 
auf Gebäuden. 

Eine Blitzableiteranlage ist nur dann ein wirklicher 
Schutz für ein Gebäude, wenn sie ordentlich und richtig aus- 
gcführt ist. Ter Elektrotechnische Vereen in Berten har 
hierfür sechs Leitsätze ausgestellt, die von jedem Installateur 
strengstens befolgt werden sollen. Allein eine gute und 
richtige Anlage muß auch dauernd in gutem Zustande 
erhalten werden. Darum sind wiederholte sachver- 
ständige Untersuchungen erforderlich, wobei zu beachten 
kommt, ob inzwischen etwa Äenderungen an dem Gebäude 
vorgenommen worden sind, bte gewisse Äenderungen oder 
Ergänzungen am Blrtzableiter notwendig machen. Diese 
Untersuchungen sind am besten im Frühjahr vorzu- 
nehmen. 

7 Signal^ In st rumente der Feuerwehren. 
Jede gut organisierte Feuerwehr werd in ihrem In- 

ventar folgende Signal-Instrumente besitzen: Signalpfeifen, 
Hupen, Hörner, ein Sprach- und een Nebelhorn. Tie 
Pfeifen dienen zum Signalgeben für die Steigermann 
schaft; .Hupen und Hörner werden für größere Entfer- 
nungen benutzt. Das Nebelhorn benutzt man bei Feuer- 
und Wassergefahr, das Sprachrohr insbesondere bei Hoch- 
wasser. Gut ist es aber, dort, wo die menschliche 
Stimme ausreicht, keine Signa! Instrumente in An- 
wendung zu bringen. A. R e i s ch l - Zittau. 

Unsallsürsorge. 

Ter Unfallfürsorge für die freiwillige Feuerwehr wird 
leider zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet Wohl ist 'für 
den BerussfeuecwehrmllilN in bevorzugter Weise gesorgt, 
weil er eben ein Berufsfeuerwehrmann ist und als solcher 
diese Vorzüge, die ihm gewährt werden, wünschen, sogar 
verlangen kann. Wir freiwilligen Feuerwehrleute haben 
deswegen ein höheres Interesse noch zu verfolgen, und ist 
es unsere Aufgabe, mit feder Faser dieses Problem zu 
lösen Wie steht es mit der Unterstützung unserer ver- 
unglückten Kameraden resp mu deren Witwen und Waisen? 
Hier ist es die Aufgabe eines zeden freiwilligen Feuerwehr- 
lameraden, nicht nur warm, sondern energisch an die Lö- 
sung heranzutreten. Ter Berufsfeuerwehrmann ist in diesen 
Fällen gedeckt, wie aber der freiwillige Feuerwehrmann? 
Schon seit 15 und mehr Jahren ist die Versicherung das 
Schmerzenskind unserer Verbandstage, und es sieht jeder 
Kamerad gern eine befriedigende Lösung herveigejührr. Wir, 
die Führer der freiwilligen Wehren, haben die Verant- 
wortung aus uns genommen, und ist es unsere heiligste 
Pflicht, auch für entstehende Unglücksfälle die Fürsorge der 
Unlerstützungssache berbeizuführen. Tie bisherigen Unter- 
stützungen geschehen durch Hilfskafsen, welche aber nicht 
regreßpflichtig gemacht werden können. Sodann können die 
Unterstützungen gewährt werden mit der größten Dehnbarkeit 
„von bis". Tie Unsall-Hilfskassen mögen be- 
stehen bleiben. Neu zu schaffen wäre ein einheit- 
licher Preußilcher Lanoes-Feuerwehr-Ver- 
sicherungsoerband für freiwillige Feuer- 
wehrleute; hierdurch^ würde eine endgültige Lösung 
herbeiqeführt werden. Sollte diese Vereinigung aber an- 
gezweiselt werden, dann dürfte eine eigene Privinzial-Ver- 
sicherung zweckmäßig sein ooer ein Abschluß mit einer gut- 
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fundierten Unsallversicherungskasse, ähnlich dem Abschlüsse 
der Haftpflichtversicherung. Tie jetzt von oen Gemeinden 
zu der Feuerwchr-Uufallhilfskalse gezahlten Beiträge würden 
dann dreier nickt mehr, sondern der Feuerwehr-Ünsalltässe 
zufließen. Tie Gemeinden würden sämtlich hiermit ein- 
verstanden sein und den nötigen höheren Beitrag gerne 
zahlen, wenn sie die Bürger, welche in uneigennütziger 
Weise für die Sicherheit des Lebens und Gutes der Mit- 
einwohner einlreten, bei ererlien Unfällen veriorgr wissen. 
Hierdurch würden auch alle Fälle, wozu die Feuerwehr 
gerufen werden lann, versichert sein. Eine Versickerung, 
welche nur da eintreten soll, wo die Unfallhitfslasse nickt 
ausreicht, ist bedenklich und würde nicht das viunqen, wus 
wir haben müssen. Es haben so viele kaufmännische, tech- 
nische und andere Verbände Versicherung en, warum sollte 
eine derartige Versicherung der starke Preußische Laudes- 
Feuerwebrverband sich nicht leisten können. Ich appelliere 
an sämtliche Kameraden mit der Bitie. tretet kräftig 
mit ein in die Fürsorge der Kameraden' 

Bommern, 14. Mai 1910. 
W. Hemmer, 

Oberbranomeister der frerw. Feuerwehr Bommern a. d. Ruhr. 

Feuer- und Pamk-Gefahren m Kirlycn. 

Am Sonntag, 1. Mar, im Abendgortesdienste der 
St. Bernhardlircye in Karlsruhe ereignete sich fol- 
gender Vorfall. Bei dem Gottesdienst wirkten eine Anzahl 
weißgekleideter Mädchen mit, welche brennende Kerzen trugen. 
Plötzlich fing das Haar eines der Kinoer Feuer. Nur 
dem beherzten Zugreifen eines besonnenen Mannes, welcher 
hinter dem Mädchen stand, war es zu verdanken, daß die 
Flammen sofort erstick! und damit ein schweres Unglück 
verhütet wurde. Man führe sich einmal vor Augen, wie 
groß die Gefahr bei einer kirchlichen Zeremonie für solch 
ein junges Menschenkind ist. Ein Bündel Stroh wurde 
nicht leichter brennen als eine Kerzenträqerin, die im leichten 
Kleed (meist wohl Baumwolle) mit offenem Haar, letzteres 
durch ein Kränzchen aus künstlichen Blumen, oder durch 
den gesährllchen Schmuck, den Zelluloidkamm verziert, eine 
Stunde oder noch länger am Gottesdienst teilnimmt. Aber 
der Feueranzünder ist ja noch nrckt fertig, denn der Lchleier 
fehlt noch. Man entschuldige die Gegenüberstellung mit 
einer Ballettänzerin, — natürlich nur in bezug auf die 
Feucrsgefahr. Während letztere im wohl imprägnierten 
Kleid, fern von allen seuergefährlichen Gegenständen sich 
frei in einem größeren Raum bewegt, wohl bewacht von 
den Argusaugen des mit der Löschdecke bereit stehenden 
Feucrwehrpostens, steht die kleine Kerzenträgerin Schulter 
an Schulter (man möchte sap sagen Kerze an Kerze) mit 
ihrer Genossin. Nickt immer steht ein entschlossener Mann 
dahinter, wenn die kleine Hand vor Ermüdung sinkt, oder 
die Begeisterung die ganze Aufmerksamkeit des Kindes auf 
die kirchliche Handlung lenkt. Eine zweite, gleich große 
Gefahr besteht darin, daß fast jedes Mal ein Unglücksfall 
in einem gefüllten Saal oder in einer Kirche eine Panik 
hervorruit. Das Schmerzensgesckrei der Unglücklichen macht 
um so kopfloser, je mehr Menschen versammelt sind. Wer 
ist der schlimmste Feind aller Festlichkeiten, Versamm- 
lungen? Tie Panik. Ter unvorsichtige Ausruf eines ängst- 
lichen Gemütß kann vielen zum Unglück gereichen. Auch 
bei dem angeführten Vorfall fehlie es an einer solchen 
ängstlichen Seele nicht, welche den Ruf „Feuer" ausstieß. 
Nur dem glücklichen Umstande, daß die Flamme sofort er- 
drückt werden tonnte, war es zu verdanken, daß eine Panik 
ausblieb. Für die Feuerwehren ergibt sich aber die Pflicht, 
mit allen Mitteln für das Leben der kleinen Kerzenlräge- 
rinnen einzutreten, d. h. dahin zu wirken, daß entweder 
diese Sitte (ich nenne es Unsitte) abgeschafft oder auf alle 
eroeutlicheu Sicherheitsmaßregeln rücksichtslos gedrängt 
wird. Wem dies nickt möglich erschein!, der hole sich Rat 
bei der Münckener Feuerwehr, die es verstanden Har, diese 
große Gefahr aus den Kirchen Münchens zu verbannen. 

Wrck. („Bad Fw.-Ztg.") 

Feuerwehr-Verband der RheinProvmz. 

Auszug ans dem Kerickt üöer die 76. AuslchuMtzuug 

am 1. Mai 1910 im challtjof Mrillol zu Köln. 

Anwesend: Tietzler, Verbanosvorsitzender, Oden- 
k i r ch e n - Rheydt, 2. stellv. Vorsitzender, Böwering- 
Türen, F r e m e r e y - Eupen, G'e m ü u d - Bonn, Grim- 
Saarloms, Metzger- Kreuznach, R i ch a r z - Siegburg. 

Entschuldigt: vr. S ck w a n n - Godesberg, Ehrenmit- 
glied, S a b i n - Solingen, 1. stellv. Vorsitzender, Han- 
ne s e n Ruhrort, Korten- Saarbrücken, Scheuer -Kre- 
feld. 

Der Vorsitzende eröffnet die Verhandlungen gegen 10i/2 
Uhr und berichtet über die Eingänge seit der letzien Sitzung. 
Der Herr Oberpräsident hat aus die Eingabe des Aus- 
schusses von: 14. März erwidert, daß er nichts mehr da- 
gegen zu erinnern habe, wenn die Verleihung einer Ver- 
bands-Ehrenurkunde für '25jährige Dienstzeit in 
einer freiwilligen Feuerwehr seitens unseres Verbandes auch 
fernerhin beivehalten werde. 

Eine Besprechung über das Format und die Ausfüh- 
rung der Ehrenurkunden ergibt, daß die Mehrheit des Aus- 
schuises das bisherige große Format und oie bisherige Aus- 
führung beivehalten will, weil die Urkunde kein Besitz- 
zeugnis, sondern ein besonderes Ehrenzeichen des Ver- 
bandes ist und daher sich in der äußeren Form nach Ur- 
kunden ähnlicher Art, z. B nach den Ehrenbürgerbriefen 
von Städten und den Beurkundungen neuer Ehrenmitglied- 
schaft ufw. richten können. 

Wecker folgt die Stellungnahme des' Ausschusses zu 
den einzelnen Puncien der Tagesordnung für die heutige 
„V 0 r st a n d s s i tz u n g" Zu Punkt 2 „Eintragung des 
Verbandes in das Vereinsregister" übernimmt Justizrat 
Ldenkirchcn die Berichterstattung an den Vorstand zur 
Empfehlung der Eintragung 

Bei Punkt 3 handelt es sich um eine Ergänzung der 
„Kreisbranomeister-Lronung" durch einen Zusatz zu § Id, 
um sie mit dem 8 5 b, 2 der „Satzung für Kreis-Feuer- 
wehrvcrbände" in Einklang zu bringen. Letztere bestimmt 
als eine Aufgabe des Kreis-Feuerwehr-Verbandsvorstandes 
ausdrücklich die Beschlußfassung über Vorschläge zur Be- 
setzung der Stelle des „Kreisbrandmeifters", während in 
der Kreisbrandmeister-Ordnung von einem solchen Vor- 
schlags recht des Kreis-Feuerwehrverbanoes nichts bestimmt 
Fl. Diese Unstimmigkeit zeigte sich bei der Anstellung eines 

ļ Kreisbrandmeistersêin Euskirchen. Dem Herrn Regierungs- 
:räfidenteu erscheint nach Prüfung der Sachlage ü b e r - 
Haupt oie vorherige Anhörung des betreffenden Kreis- 
Feuerwehr Verüanosoorstandes erwünscht, und er emvsieblt, 
durch einen enrfprechenden Zusatz zu § lb der „Kreis- 
brandmeifler-Ordnung" diese mit der Satzung des Krêis- 
Feuerwchrvervandes in Uevereinstimmuug zu bringen Ter 
Herr Obcrprasident hat die Angelegenheit dem Verbanos- 
ausschuß zur Aeußerung überwiesen. Wohl ist in § 2b der 
„Krersbrandmeister-Ordnung" empfohlen, den Vorsitzenden 
des Kreis Feuerwehrverbandes, wenigstens aber nur einen 
im Feuerwehroienste gründlich ausgebildeten und durch lang- 
jährige erfolgreiche Tätigkeit in einer Feuerwehr erfahrenen 
und erproblen Feuerwehrmann, der bei den Feuerwehren 
des Krecses als tüchtiger Feuerwehrmann Ansehen und volles 
Vertrauen genießt, zum Kreisbranamerster zu ernennen. 
Leider ist diese Bestimmung in mehreren Kreisen nicht be- 
achtet, ja es sind sogar Nichtfeuerwehrmänner, beispiels- 
weise solche Kreisbeamte zu Kreisbrandmeistern ernannr, die 
überhaupt keiner Feuerwehr angehörten und ihr bisher voll- 
ständig fern standen, die im praktischen Feuerwehrdienst 
durchaus unerfahren find, die daher zum Teil auch keine 
Feuerwehr-lllnisorm trugen. Bei deren Ernennung ist weder 
der Kreis- noch der Provinzial-Feuerwehrvervand gehört 
worden. 

Der Ausschuß beschließt, die Anregung des Herrn Re- 
gierungspräsidenten warm zu befürworten. Gleichzeilig wird 
beschlossen, bei dieser Gelegenheit auch eine bereits am 
29. Juli 1909 an den Herrn Oberpräsidenren gerichtete 
Eingabe des Ausschusses wieder auszunehmen, wonach vor 
der endgültigen Wahl des Kreisbrandmeisters der Ausschuß 
des Provinzial-Feuerwehrverbanoes gutachtlich zu hören ist. 
Dem Verbandsvorstand soll folgende Fassung des Zusatzes 
zu § 1 zur Gutheißung empfohlen werden: „Der Kreis- 
brandmeister wird unter möglichster Berückfichti- 
gung der vom Vorstände des Kreis-Feuer- 
weh rVerbandes und auch vom Ausschüsse des 
Provinziac - Feuerwehr-Verbandes vorher 
einzuholenden gutachtlichen Aeußerungen 
vom Kreisausschuß gewählt usw. 

Punkt 4 der Tagesordnung, betreffend eine Eingabe 
um Fahrpreisermäßigung für die Teilnehmer an den Pro- 
vinzial-Feuerwehrtagen, sowie ein Gesuch an die Reichs- 
und Stuatsregierung und an die gesetzgebenden Körper- 
schaften um gesetzliche Regelung der Unfallfüriorge soll dem 
Vorstande empfohlen werden, erstere mit Hinweis auf die 
Vergünstigung, die den Sanitätskolonnen gewährt wird. 
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Punkt 5 der Tagesordnung betrifft die Stellungnahme; 
des Provinzial Vervandsausschusses und dessen Vorsitzenden 
zum „Preußischen Feuerwehr B e i r a t". Ter Vorsitzende 
erstattet Bericht über dre gegenwärtige Sachlage und über 
die Bestrebungen der Vertreter des Saarbrücker Kreis 
Feuerwehrverbandes, unfern Provinzialverband zum An- 
schluß an den Beirar zu bestimmen. Der Ausschuß tritt 
vollständig der Ansicht des Verbandsvorsitzenden bei und 
erkennt dessen Standpunkt als richtig uno berechtigt an. 
Er findet lerne Veranlassung, den einstimmigen Beschluß 
des Feuerwehrtages in Kleve 1908 und den einstimmigen 
Beschluß des Ausschusses in seiner Sitzung vom 16. Januar 
1910 .umzustoßen, tveil 

1. neben und außer dem Preußischen Landes-Fcuer- 
wehrausschuß, der offiziell anerkannten Vertrerung der 
preußischen Provinzial-Feuerwehrveroände und der frei- 
willigen Feuerwehren, erne anderweite Vertretung der- 
selben Provinzialverbände auch heute noch höchst über 
flüssig ist; 

weil 2. es die freiwilligen Feuerwehren schädigen und 
zur Auslösung des Landes-Feuerwehrverbandes führen muß, 
wenn der „Beirat" über die Angelegenheiten der Provinzial 
verbände anoere und vielleicht völlig entgegengesetzte Be 
schlüsse faßt wie der Landes-Feuerwehrausschuß, was vermöge 
der Zusammensetzung des Beirats, wo unter 15—21 Mit- 
gliedern allein 10 Berussseuerwehr-Ossiziere und von solchen 
gewählte Mitglieder sind, sehr leichi geschehen kann, und 
was in bezug auf dre Anstellung von Proinnztal-Feuerlösch- 
beamten auch schon geschehen ist; 

wert 3. die bisherige Emwicklung der Verrats Ange- 
legenheit gezeigt hat, zu welchen Uebcrgrişfen in das Selöst- 
bestimmuugsrechc oer freiwilligen Feuerwehren uno auf das 
Gebiet der innern Angelegenheiten der Provinzialverbände 
— insbesondere unseres eigenen Feuerwehrvernanoes — seit- 
her schon geführt hat; 

weil 1. mancherlei Vorkommnisse beweisen, daß die Per 
trerer der freiwilligen Feuerwehren (auch im Beirat) nicht 
als gleichberechtigt anerkannt und behandelt werden. Ter 
Vorsitzende unterbreitet dem Ausschuß sämtliche die Angl 
legenhcit betreffenden Schriftstücke 

Nur Kamerad Grim allein ist der Meinung, oaß. der Ein 
tritr in den Beirar vielleicht geeignet sei, die in letzter Zerr 
hervorgetretenen Gegensätze zu versöhnen. Ter^ Ausschuß 
stimmt dem nickt zu und beront ausdrücklich, daß auch der 
Beitrin der Feuerwehrverbände in sechs andern Provinzen, 
daß auch die Unterstützung des Beirats durch Geldzuschüssc 
der Vcrficherungsgesellschasien uno ourch Grundstücksscbev 
kung sür Errickrung einer Feurrwehrschule bei Berlin, die 
freilich sür die freiwilngen Feuerwehren kaum zu verwerten 
sein wird die gegensätzlrche Stellung des Ausschußes 
nicht beeinflussen kann, Laher bedauert er, daß in Leiter 
Zeit ein Ausschußmitglieo die einstimmigen und von rhm 
selbst gutgeheißenenen Beschlüsse des Ausschusses um des 
Feucrwehrtages bekämpf! und zum Schaden der freiwilligen > 
Feuerwehren und unseres Verbandes dessen Anschluß an den 
Beirat aus jede Weise herbeiführen will. Ebenso wendet er sich 
scharf gegen das Vorgehen des Vorsitzenden des Saarbrücker 
Kreis-Feuerwehrverbandes, der einen Vorstoß gegen den Aus- 
schuß und dessen Vorsitzenden unternommen har und einen 
gegen beide gerichtete Artikel in einer Zeitschrift veröfsenilickte, 
die im vorigen Jahre einen die freiwilligen Feuerwehren 
aufs tiefste belerdigenden und verhöhnenden Aufsatz ge- 
bracht bat. 

So vollständig und grundsätzlich der Ausschuß nun auch 
den Einrrrrt in den Beirat ablehni, so schlreßt das nicht 
aus, mit den Berufsfeuerwebren selbst, insbesonden mit 
unfern rheinischen, mit denen wir bisher stets die besten 
Beziehungen unterhalten haben, auch fernerhin gute Ka- 
meradlchaît zu halten uno mit ihnen von Fall zu Fall 
gemeinsam aus dem Gebiete des praktischen Feuerlösch 
weiens und der Vervollkommnung der Feuerlöschlechnik zu 
lammen zu arbeiten. Der Ausschuß wünscht, daß oer Vor 
sitzenoe zu dem Zweck der Zusammenarbeit aus sachlichem 
Gebiete Verhandlungen mit den Vertretern der Äerufsfeuer 
wehren einleiten möge. 

Letzter Gegenstand war die Besprechung einer Ver- 
oronung über die Nachbarhilfe der Feuerwehren eines Kreises. 
Ter Vorsitzende wuroe beauftragt, Vorschläge sür die Auf 
stellung einer solchen allgemeinen Verordnung auszuarbeiten 
und in der nächsten Srtzung vorzulegen. 

Schluß der Sitzung 1 % Uhr. 
Der Bericht über die Norstandssitzung erscheint in 

der nächsten Ausgabe Vieler Zeitung. 

* WiMich a. d. Mosel Am letzten Sonntag, 1. Mai, 
ertönten die Glocken unserer elektrischen Alarmanlage und 
riesen tue Kameraden zum. Dienst, der diesmal jedoch nicht 
darin bestand, unseres Nächsten Hab und Gut zu schützen, 
sondern ein in jeder Wehr gern aesehenes Ereignis war 
eingetretcn. Durch die rastlose Tätigkeit unseres Kom 
mandos waren wer nämlich am Sonntag in oer Lage, 
oie Abnahmeprüfung ecner neuen mechanischen 
Rettungsleiter vorzunehmen und waren hierzu so 
ziemlich alle Kameraden erschienen Nachdem oie Lester 

BlasLerg'sche mech. 3 Rad-Leiter für Hand- und Pferdezug 
50 Grad nach vorn geneigt und bestiegen. 

selbst in allen ihren Teilen ferrens des Reisenoen der 
Feuerwehrgeräteiavrik Eugen Blasberg, G. m. b. 5). 
in T üss eld o r s, dem gesamten Steigerzug eingeheno^er- 
klärt worden war, wurden mit derselben die verschiedensten 
Proben hinsichtlich der Belastung, Handhabung und Fahr- 
barkeil vorgenommen und ergaben dieselben Fn allen Teilen 
ein nur sehr gutes Resultat. Die Lester ist eine Blas- 
bergfche Treiradleiter mit 15 in Steighöhe, wozu noch eine 
Handschubleiter mit 2 m Nutzlänge kommt, so daß wir in 
der Lage sind, selbst oie höchsten Gebäude unserer Siadt 
beouem zu besteigen. Die Lener ist in feder Beziehung 
tadellos ausgefallen, besitzt naturlasierten Eschenyolzwagen, 

ļ Klapplurbetn, Kuqeltagerlenlüng und kann sowohl von Hand 
als auch mit Pserocn gezogen werden. Dem Kommando 
unserer Wehr, mit Herrn Oberbrandmeister Schu- 
macher an der Spitze, gebührt der Dank der ganzen 
Bürgerschaft, daß dasselbe innerhalb weniger Zeit uns ein 
oerartiges hochwichtiges Retrungsgeräi an die Hand ge- 
schasst hat, welches sicher in den Stunden der Gefahr seinen 
Dienst voll und ganz erfüllen wird. Auch der Erbauerin, 
der Feuerwehrgerätefabril B l a s b e r g - Düsseldorf, macht 

' das Gerät alle Ehre. 
* * 

* 
* Goch. Tie freiwillige Feuerwehr hatre ihre Mit- 

glieder sowie die Herren des Stadtverordnetenkollegiums 
am Samstag, 7. Mar, zu einer außerordentlichen 
Versammlung einberufen, zu welcher sich die genannten 
Herren denn auch in großer Zahl eingefunoen halten. In 
oer Versammlung sollte die feierliche Ueberreichung der von 
Seiner Majestät verliehenen Auszeichnungen statt- 
sinden. Für besondere Verdienste um das Feuerlöschwesen 
in Olpe und Goch war unserem Herrn Bürgermeister bereits 
die Auszeichnung vor einigen Tagen durch den Herrn 
Landrat übersandt worden. Am Samstag abend aber sollte 
die Uebergabe dieser Ehrenzeichen an den Branddirektor, 

' Herrn Gonscher o Ws ky, und den Brandrat, Herrn 
L e v e m a n n sen., startsinden. Nachdem der Vorsitzende, 

! Herr Bürgermeister Tütz - Iosun , die Erschienenen und 
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insbesondere die Herren des Stadtveroronetenkollegiums be-! 
grüßt hatte, verbreitete er sich über die Tätigkeit der 
hiesigen Wehr in Worten der Anerkennung und des Tankes 
und überreichte atsoann die Tekorationen den Ausgezeich- 
neten, ihnen die herzlichsten Wünsche der Wehr oarvringend 
und sür die geleistete Arbeit von Herren dankend. Mit 
einem dreisacken Hoch aus hen höchsten Chef der Wehr, 
Seine Majestät, der die Wehr ausgezeichnet babe, schloß 
der Redner seine beifällig aufgenumnienen Worte. Herr 
Branddirektor Gonscherows'o feierte den Herrn Bürger- 
meister als eifrigen Förderer des Feuerlösckwesens, beglück- 
wünschte ihn zu der wohlverdienten Auszeichnung und brachti 
ihm ein .Hoch. Herr Stadioeroroneter Heinrich H o o l - 
m ans dankte namens der anwesenden Mitglieder des Stadt- 
verordnetenkollegiums für die Worte der Begrüßung und 
versicherte die Wehr der vollsten Anerkennung und Sym- 
pathie der Vertreter der Bürgerschaft, welche den berechtigten 
Wünschen und Ansprüchen stets vollstes Verständnis ent-! 
gegenvringen würden. Herr Heutgens feierte die drei 
Dekorierten, hob ihre Verdienste ilm die Wehr hervor und 
schloß mit einem dreifachen Hoch auf dieselben. Tie Zwischen- 
pausen wurden durch Mulikvorträge und gemeinschaftliche 
Lieder ausgesüllt. Tie Stimmung unter den Anwesenden 
war eine vorzügliche, und verlief der Festaoend in bester 
Welse. 

* Euskirchen, 18. Mai. Einen recht gefährlichen B^and 
hatte die Feuerwehr in der Nacht von Moniag auf Dienstag 
zu bekämpfen. Gegen 1 Uhr meldete der Feuertelegraph 
Feuer. Tie Wehr fand den ganzen Tachstuhl des Hauses 
Banmstraße 5 (früher Naqelsckmitz) in Flammen. Nach- 
barn, Passanten und Feuerwehrmänner sorgten zuerst für 
die Sicherheit der Hausbewohner und retteten etwa zehn 
Kinder aus dem brennenden Hause, die in Nachbar- 
häusern untergebracht wurden. Mit großer Schnelligkeit 
griff man nun das Feuer mit drei Schlauchleitungen an, 
iedoch vermochten die Feuerwehrleute bereits nicht mehr die 
obere Etage und den Speicher des brennenden Hauses über 
die Treppe zu erreichen, da die Treppe selb st 
brannte. Von zwei Seiten ergossen sich sechs Minuten 
nach dem Alarmsignal mächtige Wassergarben in das ver- 
heerende Element, so daß die Gefahr in einer halben Stunde 
beseitigt war. Tas endgültige Ablöschen des Brandes dauerte 
noch ojs gegen Morgen. Es ist als ein großes Glück zu 
betrachten, daß bei diesem Brande keine Menschenleben zu 
beklagen sind. Ter Schaden ist durch Versicherung gedeckt. 

* * 

* Fraulautern. Am Tonnersiag, 12. ds., wurde die 
neu eiugetrosfen-' mechanische Schiebeleiter durch Herrn 
Kreisbrandmeister G r > m im Beisein des Herrn Bürger 
Meisters Meis, des Gemeinderates, des Kreis-Verbands- 
schrcktführers, Herrn Hehler, und des Vorstandes der 
Feuerwehr, der klcbernahmeprüfung unterzogen. Tie in 
allen Teilen tadellos ausgesührte Leiter wurde von den 
Vereinigten Feverwehrgerätesabriken G. m. b H. zu Ulm 
geliefert und in deren Nürnberger Fabrik (Just. Ehr. 
Braun, A.-G.) hergestellt Tie Leiter ist 14 m hoch 
und tostet 1835 M. Tie vorgenommenen Belastungsproben 
und genaue Untersuchung der Leiter auf gutes Material 
und einfache Handhabung ergaben ein sehr gutes Resultat. 
Tie Leistungsfähigkeit unserer Wehr wird mit diesem schönen 
Gerät ganz wesentlich erhöht. Aehnliche Leitern in a2 m 
Höhe aus derselben Fabrik erhielten die Gemeinden Lisdorf, 
Ensdros und Saarlouis Roden bereits vor einigen Jahren. 

Westfälischer Feuerwehr-Verband. 

* Bochum. Tie freiwillige Feuerwehr Bochum (Abtei- 
lung 1, Altstadt) hielt eine sehr gut besuchte Hauptversamm- 
lung bei Morih Fleischhauer ab. Kamerad T i e ck h o f f 
leitete die Versammlung. Begrüßt wurde Kamerad Bender 
von der Spritzenabteilung, bei dem der siebente Junge an- 
getnmmen ist. Mit Tank wurde mitgeteilt, daß das Stadt- 
verordnetcnokllegium sowie der Magistrat den Etat wiederum 
anerkannt haben. Für die Steigeravteilung sind neue, mo- 
derne Leitcrn eingetrosfen. Bei der nun zu erwartenden 
günstigen Witterung sollen auch die Uebungen wieder be- 
ginnen und dann eine Hauvtübung abgehalien werden Tas 
Verbandsfest fällt in diesem Jabre aus. Anstelle desselben 
soll am Sonntag, 5. Juni, vormittags IÖ1/2 Uhr, im 
Kaisersaale in Haltern a. d stippe ein Verbandstag ab- 
gehaltcn werden. Nach der Gesamtübung findet ein gemein- 
sames Delegiertenessen statt Anmeldungen zur Teilnahme 

an demselben haben bis zum 20. Mai zu erfolgen bei dem 
Oberbrandmeister Heinrich Rumpf in Haltern. Ter dies- 
jährige Feucrwehctag hat eine außergewöhnliche Bedeu- 
inng, mdem Beschluß darüber gefaßt werden soll über die 
Einleitung des Verbandes in Kreisoervände. Anträge znm 
Verbandstag können nur dann Berücksichtigung finden, wenn 
solche bis spätestens 10. Mai an den Vorsitzenden, Herm. 
Franken, eingereicht sind. Als Delegierte zu diesem 
Tage wurden gewählt Oberbürgermeister Grass unb Die 
Kameraden Dieckhoff und Otto. 

* Gütersloh. Mit dem Beginn der Sommerübungen 
der freiwilligen Feuerwehr fand am 8. Mai, morgens, 
gelegentlich der ersten Uebung die Uebergabe des 
neuen S t e i >erturmes an Die Feuerwehr durch Herrn 
Bürgermeister T u m m e s in schön erhebender Weise statt. 

Nachdem die Wehr mit Musikkorvs und sämtlichen Ge- 
räten vor dem neuen Steigerturm Aufstellung genommen 
und das Kommando „Stillgestanden" erfolgt war, richtete 
der Herr Bürgermeister eine Ansprache an die Feuerwehr- 
mannschafien, m welcher er den Beruf des Feuerwehr- 
mannes mit dem Berufe des Soldaten verglich und davei 
hervoryob, daß der Krieg für die Armee und den Soldaten, 
für die Wehr und den Feuerwehrmann der Ausbruch eines 
Brandes die Probe auf das Exempel sei. Er fuhr dann 
fort, wir haben ja leider in den letzten Monaren eine 
Reihe von Bräiiden gehabt, aber wir haben es nächst dem 
allmächtigen Gott unserer Feuerwehr zu danken, daß die 
Brände stets auf ihren Herd beschränkt geblieben sind, und 
daß die Stadl vor einem weiteren Umsichgreifen des Feuers 
bewahrt geblieben ist. Ich spreche dafür der Wehr mein 
ganz besonderes Lob und meine besondere Anerkennung aus. 
Ich habe die Wehr zu verschiedenen Malen bei der Be- 
kämpfung des Brandes gesehen, und ich habe mich über die 
Umsicht, Ruhe und Schnelligkeit, mu der sie das Feuer 
bekämpfte, sowie über den Mut und die Unerschrockenheit 
der einzelnen Wehrmänner gefreut. Meine Herren! Äls 
Sie zum letzten Male auf dem Marktplatz übten, oa stand 
noch der alte Steigeriurm an dieser Stelle. Ich bin über- 
zeugt, daß mancher von Ihnen es bedauert hat, daß der 
alte Turm abgebrochen werden mußte, hatte er doch so 
manche Jahre hindurch der Wehr zu ihren Hebungen gedient, 
verkörperte er doch gewissermaßen ein Stück der Geschichte 
der Feuerwehr. Aber der Turm war alt und morsch, und 
an ihn» zii üben war zu gefährlich geworden, deshalb ist 
an dieser Stelle von der Sraot dieser neue Steigeriurm 
errichtet worden, und ich freue mich, der Wehr einen so 
schönen Steigeriurm übergeben zu können. Nach menschlickem 
Ermessen schließt er eine Gefahr für die klebenden aus, 
aber wir stehen alte in des Höchsten Hand. - Wenn ick 
daher nunmehr Ihrem erprobten Führer und Hauptwann, 
Herrn Westers rölke, den Schlüssel zu dem Turm und 
damit der Wehr den Turm in geireue Obhut üvergebe, 
dann geschieh' es mit dem Wunsche, daß der allmächtige 
Gott allezeit seine schützend? Hand über diesen Turm und 
unsere Feuerwehr halten und die an dem Turm übenden 
Wehrmänner vor Gefahr und Unfall bewahren möge. — 
Meine Herren! Ick habe den Feuerwehrmann mit dem 
Soldaten verglichen. Gleichen wer ihm auck darin, daß, 
wce der Soldat ber jedem fcstkicken Akt zunäckst seines 
obersten Kriegsherrn gedenkt, so auch wir heute morgen 
des obersten Chefs aller Wehren, unseres Kaisers und 
Königs ledenken Stimmen Sie mit mir ein in den Ruf: 
„Seine Majestät, unser allergnädigster Kaiser, König und 
Herr, Wilhelm II., er lebe hock! 

Nackdem das in Begeisterung ausgebrackte Hoch ver- 
klungen war, dankte oer Hauptmann der Wehr, Herr 
Westerfrölke, dem Herrn Bürgermeister Tummes 
für die lobenden und anerkennenden Worte, die den Bemü- 
hungen und Leistungen der Wehr aus dem Munde des Stad» 
oberhauptes gezollt seien. Tiefe Würdigung solle der Wehr 
ein weiterer Ansvorn zu dem fortgesetzten Streben sein, 
sick auch in Zukunft zu jeder Zen m zuverlässiger Bereit- 
schaft zu erwecken. Mit der Freude und dem Stolze, einen 
so schönen zweckentspreckenden Steigerturm zu besitzen, brachte 
der Hauptmann den Tank der Wehr hierfür den städliicken 
Behörden und insbesondere dem Herrn Bürgermeister gegen- 
über zum Ausdruck. Tie Feuerwehr könne für die hier- 
durch bewiesene Fürsorge und das Wohlwollen der Be- 
hörden sick nickt dankbarer zeigen, als wenn sie im Hin- 
blick auf ihren Wahrspruch „Gott zur Ehr', dem Nächsten 
zur Wehr" fortgesetzt bemüht bleibe, sick an diesem Turm 
in eifriger Uebungsarbeit sür ihre Aufgabe tüchtig zu 
machen, Körper und Geist für den Ernstfall zu stahlen und 
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so verläßliches Werkzeug der Staot in der Stunde der 
Gefahr zu sein und zu bleiben. Mit einem Hoch auf die 
Stadt Gütersloh und dem Oberhauvt der Stadt, Herrn 
Bürgermeister T u m m e s , schloß die Ansprache. 

Reorganisation des Feuerlöschwesens 

in München. 

* München. Sett mehr als Jahresfrist beschäftigen 
sich die dem Feuerlöschwesen nahestehenden Kreise der Be- 
völkerung mit der wichtigen Frage einer Reorganisation 
des Feuerlöschwesens in München. Vom Oberkomman- 
danten der Feuerwehr, Baurat Nieder maner und 
vom Kommandanten der freiwilligen Feuerwehr, Magistrats- 
rat H a r r a ch, wurden Tenkichrislen mrt verschiedenen Vor- 
schlägen ausgearbeitet. Tiefe fanden aber nicht die Zu- 
stimmung des städtischen Löschausschusses, ebenso auch nicht 
die vom Berwaftungsral Betz und Bauamtmann S t e r ck ' n 
eingereichten Vorschläge. Auch ein abgeänderies Projekt, 
an dessen Zustandekommen Bürgermeister Di', v. Bru n n e r 
mnwirlte, hatte keinen Erfolg. Auf Grund der verschie- 
denen Besprechungen arbeitete nun das Referat selbständige 
Vorschläge aus, die in 15 Punkten zusammengeşastt am 
10. Mai den Magistrat beschäftigten 

Im wesentlichen führte R.R. Panzer als Referent 
hierzu folgendes aus: Ter finanzielle Gewinn der Ge 
meinoe steht bei der vorgeschlagenen Reorganisation nicht 
ganz im richttgen Verhältnis zu der ausgewendeten Mühe 
und Zeit, insofern die zu erzielenden Ersparungen nicht 
mehr als jährlich ungefähr 2-1000 M betragen. Ter Lösch- 
ausschust ging in seiner überwiegenden Mehrheit von der 
Ueberzeugung aus, daß eine Reorganisation der 
freiwilligen Feuerwehr nur mit deren Einver- 
ständnis vorgenommen werden kann. Wir sinv der 
Anschauung, daß ein Korps, wie das der freiwilligen Feuer- 
wehr, welches seit nun bald 43 Jahren, anfangs 12 Jahre 
lang allein, seit 28 Jahren aber unterstützt von der in- 
zwischen gegründeten Berufsşeuerwebr, in selbstlosester Weist 
für Leben und Eigentum der Einwohnerschaft tätig ist, 
schon um deswillen die weitgehendste Rücksicht verd mr, um 
so mehr aber dann, wenn, wie dies uachw-isbar ist, auch 
jetzt trotz der bedeutenden Vermehrung der Berufsfeuerwehr 
die freiwillige Feuerwehr noch keineswegs entbehrt werden 
kann. Was die Frage der Zusammenlegung der 13 Kom- 
pagnien in 6 Bezirkskompagn'en aniangt, so mag 
dieser Vorschlag a priori sehr geeignet erscheinen. Allein 
man darf nicht vergessen, daß das freiwillige Feuerwehr- 
korps aus 13 nicht künstlich geschaffenen, sondern 
geschichtlich gewordenen Truppenlörpern besteht, deren jeder 
einzelne ein in sich geschlossenes, durch langjährige Kamerad- 
schaft und durch Staotbezirkszusammenqehörigkeit gefestigtes 
Ganzes bildet, dessen Auseinanoerreißung und anderweitige 
Zusammenregung selbst in ruhigen Zeiten eine äußerst 
schwierige Ausgabe wäre. Ter Löschausschuß stellt nun sol 
gende Anträge: 

1. Ter Fortbestand der 13 Kompagnien der freiwilligen 
Feuerwehr wird aufrecht erhalten uno sohin der Änirag 
des Kommandos der Berufsseuerwehr aus Zusammenziehung 
der 13 in 6 Kompagnien abqelehm 

2. Ter Feuerschutz der ganzen Stadt sowohl bei 
Klein- als bei Mittel- uno Großfeuer liegt nach wie vor 
in den Händen der freiwilligen Feuerwehr (mit 
ihren 13 Komvagnien), sowie der Berufsfeuerwehr 
(Hauptwache mit 5 Nebenwachen), jeooch wird in einem 
noch näher abzugrenzenden Stadtbezirk der Feuerschutz aus- 
schließlich der Berufsfeuerwehr zuqewiesen mit der Maßgabe, 
daß die betreffende Komvagnie der freiwilligen Feuerwehr 
dann alarmiert wird, wenn die Berufsseuerwehr zur Be- 
wältigung eines Brandes mehr als eine Hyorantenschlauch 
läge mit einem Rohr in Verwendung zu nehmen har, wobei 
Kessel- und Gasspritzen außer Berücksichtigung bleiben. 

3. Dem Anerbieten der freiwilligen Feuerwehr ent- 
sprechend wird die ständige Bespannung der 10. Kom- 
pagnie — ähnlich wie bei den Kompagnien 11, 12 und 
13 -- in eine sogenannte Vertragsbespannung umgewandelt. 
Bei den Kompagnien 1- 9 w'rd an den Bespannungs- 
verhältnissen nichts geändert Jährliche Einsparung 3500 
bis 3700 Mark. 

4. Tie Verteilung von A l a r m w e r k e n an die Mit- 
glieder der freiwilligen Feuerwehr bleibt der Entscheidung 
des Oberkommandos im Benehmen mit dem Kommando 
der freiwilligen Feuerwehr Vorbehalten. Jin 
Zweifel entscheidet der Löschausschuß. 

5. Tie Hebungen der freiwilligen Feuerwehr werden 
auch künftig mcht bloß in oder bei ihren Feuerhäusern, 
sondern eventuell auch vor städtischen oder Prroachäusern 
avgehalten. Außer den Branddienstschläuchen werden auck 
Ucbungsschläuche abgegeben., 

6. Ter Entwurf zum alljährlichen Teilvoranschlaq über 
das Feuerlöschwesen ist, soweit die Einnahmen und Aus- 
gaben für die freiwillige Feuerwehr in Frage kommen, 
nach vorheriger Einvernahme des Kommandos der frei- 
willigen Feuerwehr und unter Ausscheidung der fraglichen 
Ansätze von jenen der Rersufsfeuerwehr aufzustellen 

7. Tem Anträge der freiwilligen Feuerwehr, das Er- 
gänzungssahrzeug der Hauptieuerwache möge in die äußeren 
Stadtt ule nur bei Großfeuer ausrücken, kann nicht statt- 
gegeben werden. 

8. Die Frage, ob die Nebenwachen 3 und 4 mit 
je einem elektroautomovilen Universalgerät zu versehen und 
ob tzrsterc Nebenwache nach Neuhausen und letztere mehr 
nach Osten verlegt werden soll, ist der gesonderten Austra- 
gung porzuvehalten. 

9. Ter Antrag der freiwilligen Feuerwehr, die dienst- 
lichen Ausgaben der Berufsseuerwehr bezüglich der neu ein- 
tretendeu Mannschaften strenger zu gestalten, muß als un- 
durchführbar abgelebnt werden. Desgleichen (nach den er- 
haltenen Ausschlüssen). 

10. Ter Antrag, die wachsreie Mannschaft der Beruss- 
seuerwehr mehr als bisher zur Erstellung von Geräteergän- 
;Ungen, Reparaturen und zu sonstigen Arbeiten sür das 

Löschwesen zu verwenden. 
11. Es sind (einzeln auşgezählt) Maßnahmen zum Zweck 

der Kostenersparung zu genehmigen Einzusparen sind 
ans diese Weise 20 000 M. Weitere Einsparungen an den 
Mannschaften - insbesondere der allgemeinen Wachreseroe 

sind im Hinblick aus die vielen Erkrankungen uno den 
neuerlich reich bemessenen Urlaub nicht zulässig. 

12. Die Bestimmungen über die Rangverhält-- 
nrsse der Offiziere und Chargen der Berufs- und der 
freiwilligen Feuerwehr sowie über die Kommandobefugmsse 
des jeweiligen Kommandanten der freiwilligen Feuerwehr, 
sowie der gegenwärtigen beiden Vorstände derselben bleiben 
aufrecht. Jedoch sollen bei Personalwechsel die künftigen 
beiden Vorstände als solche keine Kommanoobefugnisse mehr 
erhalten. 

13. Tie Stellen des Kommandanten sowie der 
Kompagnieführer der freiwilligen Feuerwehren unter- 
liegen bei künftiger Erledigung einer dieser Stellen der 
widerruflichen Bestätigung des Magistrats. (Gleicher Antrag 
müßte gestellt werden bezüglich der beiden Vorstände, falls 
Antrag 12 vom Magistrat nicht genehmigt würde.) 

14. Die Anträge aus Umbenennung des! Oberlomman- 
danren in „Branddirektor" und^auf Schaffung einer Brand- 
inspektorstelle zum Zwecke der Steftvertretung für den Ober- 
lommandanten werden vom Oberkommando zurückgezogen. 

15. Ter Antrag des Oberkommandanien, es möge seine 
Lenkschrift einer Ueberprüsung durch zwei Fachmänner 
unterzogen werden, sowie der Antrag der freiwilligen Feuer- 
wehr, es solle eine Studienreise nach Oesterreich unter- 
nommen werden, ist abzulehnen, doch spricht der Lösch- 
ausschuß den Wunsch aus, es möge an ihn (oder sogar 
an beide Gemeindekollegien) gelegentlich an einem bestimmten 
Tage die Einladung ergehen, das Hauptseuerhaus sowie 
einige Nebenwachen zu besichtigen und an einer Kompagnie- 
üoung der freiwilligen Feuerwehr teilzunehmen. 

In der Diskussion widmeten u. a. Rat H a r r a ch und 
Rat Miechedlig der Tätigkeit der freiwilligen Feuer- 
wehr anerkennende Worte, sie erklärten ihre Zustimmung 
zu den Anträgen des Löschausschusses, die auch Rat Schenk 
uussprach. Rat lernst bteit die Anträge sür ungenügend, 
Rat Schmidt sprach von einem „Verlegenheitsprodukt" 
des Ausschusses, ein von ihm gestellter Vertagungsanirag 
wurde indessen abgelehnt. Tie Anträge des Lösch- 
ausschusses getaugte zur Annahme, desgleichen ein 
Antrag Schenk, der das Referat beauftragte, innerhalb 
zwei Jahren Vorschläge sür eine weitere Reorga- 
nis at i o n einzubringen und m diesen zwei Jahren keinerlei 
Berufungen von neuen Beruisfeuerwehrleuten vorzunehmen. 

Unier welchen BemiMNM entsprechen selbst- 

tätige HandseuerlmchaMrate ihrem Zweck? 

Es vergesst fast kein Tag, ohne daß die Leiter großer 
industrieller Werke von Agenten ausgesucht werden, die 
ihnen eine der verschiedensten Konstruktionen von Hand- 
seuerlöschern zu verkaufen suchen, oder daß sie eine An- 
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zahl Prospekte erhalten, oie die Vorteile dieser Apparate 
überschwenglich preisen. 

Der Zweck nacystehenoer Zeilen ist, die Anforderungen 
sestzuitellen, die man an derartige Apparate zu stellen har, 
damit sie voll und ganz ihrem Zweck entsprechen. Es soll 
keine Konstrutlwn zugunsten einer anderen vorgezogen oder 
zurückgesetzt werden, sondern alle Apparate irgend einer 
Firma, die diesen Bedingungen entsprechen, sind gur. 

Tic Kommandanten der Fabrikseuerwehren, die ja für 
die Brauchbarkeit der ihrer Aufsicht unierstellten Feuer- 
löschgerätc jederzeit veraiuwortlich sind, können sich vor der 
Anschaffung untauglicher Apparate, oie im Falle der Gefahr 
eventuell nicht voll und ganz entsprechen, dadurch schützen, 
daß sie diese nachfolgenden Bestimmungen den Direktionen 
ihrer Fabriken vorlegen, aver auch jür die freiwillrgen 
Feuerwehren dürften die Hinweise nützlich sein 

Größe. Apparate unter 15 Liter Inhalt sind nicht 
zu empfehlen, sie geben zu wenig aus. Ueber 30—35 
Liter send sie wredcr zu schwer und nur von ganz kräftigen 
Leuten zu tragen. 

Bleche. Die Bleche, aus denen die Apparate ge- 
baut sind, sollen mindestens 1—li/i min stark, gut mir 
Eisenreifen arnnert und nicht rostend sein, also aus Zink, 
Messing oder Kupfer oder sehr gut verzinkt, verkupfert oder 
verbleit sein, doch ist das Kupfer jedenfalls vorzuziehen. 

Füllung. Als Füllung darf nur reines Wasser ver- 
wendet werden; der Zusatz irgendwelcher Chemikauen ist 
nur zu ost die Ursache von Störungen und beschädigt auch 
häufig ore bei der Löscharbert benetzten Gegenstände. 

Druck. Fast alle diese Apparate beruhen darauf, daß 
in einem geschlossenen Metallgefäß entweder ständig oder 
im Falle der Gefahr ein zirka 3—4 Atmosphären starker 
Gasdruck enthalten ist oder entwickelt wird, der, auf die 
Wasseroberfläche drückend, dieses in einem mehr oder miider 
starten Strahl zum Ausflreßen bringt, wie es bei den be- 
kannten Sooawasserflaschen oder Siphons der Fall ist. 

Wirklich verläßlich ist nur der Truck, der ständig vor- 
handen 'st und auch ständig mittels Manometers kon- 
trolliert werden kann 

Armaturen. Als solche müssen ständig vorhanden 
sein: 

1. Gutschließender, nicht trovfender Schlauchhahn. 
2. Ein sicher zeigender Manometer. 
3. Ein verschraubbares Fülloch. 
4. Ein Dreiweghahn, der eine Kontrolle des Manometers 

zuläßt, um selbes iederzeit auf den Nullpunkt zurück 
stellen zu können. 

5. Eine starke Traggurie. 
Inbetriebsetzung. Diese soll dadurch erfolgen, 

daß man einen Hahn öffnet, wodurch der Wasserstrahl 
herausspritzt und auch regulierbar oder ganz avsperrbar ist, 
ieoes Umstürzen, Ausdenbodenschlagen oder sonstige Mani- 
pulationen, die eine Gebrauchsanweisung voraussetzen, sind 
gricht zu empfehlen. 

A u s st e l l u n g. Tic Ausstellung soll entweder in der 
Nähe der gefährdeten Maschine sein, z. B. in Spinnereien 
bei Kratzen vsw., oder möglichst in der Nähe der Türen 
oder Notausgänge. Gut ist, wenn durch das Entfernen 
der Apvarate von 'hren Plätzen automatisch eine Feuer- 
meldung ersolgt, um das Melden nicht vergessen zu können. 
Zumindest ist eine Tafel anzubringen: „Feuermelden 
nicht vergessen." 

Die Ausstellung muß ferner so sein, daß sie durch 
Ballen, Kisten usw. nicht verstellt werden kann und der 
Apparat sich in handlicher Höhe befindet. 

Kontrolle. Die Apparate sollen mindestens jeden 
Tag durch den Wachkommandanren und einmal wöchentlich 
durch einen Offizier der Feuerwehr kontrolliert werden. Tie 
Kontrolle ist im Wachravport ersichtlich zu machen und 
hat sich darauf zu erstrecken, daß der vorgeschriebene Truck 
vorhanden ist und die Füllung nicht durch Tropfen oder 
mutwilligen Gebrauch gelitten hat. 

* * 
- * 

Bei Volksfesten, Theateraufführungen usw., wo eine 
größere Anzahl solcher Apparate fachkundigen Feuerwehr- 
leuten zur Verfügung stehen, können auch kompliziertere 
Konstruktionen verwendet werden, wenn ihre Füllung nicht 
älter als vier Wochen ist und womöglich immer zwei Appa- 
rate in nächster Nähe Hausen. 

Bei genauer Beobachtung dieser Bestimmungen wird 
es niemals Vorkommen, daß im Falle der Gefahr mit un- 
tauglichen Avvaraten unnötige, ost uneinbringliche Zeit ver- 

loren geht uno, statt Hilfe zu bringen, die Gefahr ver- 
größert wird. 

Technische Kommission 
des Verbandes der Wiener Fabrikfeuerwehcen. 

Die Vereiits- uns Aerşluinlttungô-Pollzci 

in Preußen. 

Durch das Reichsvereinsgesetz und die Fortschritte der 
Rechtsprechung ist Emil Müllers Buch „Die Privatvereine in 
Preußen" rerallet. An dessen Stelle läßt der Verfasser jetzt 
ein neues Buch „Die B e r e i n s - u n d Bersammiuugs- 
Pvlizei in Preußen^, erscheinen, welches uns zur Be- 
sprechung vorliegt. Es ist 150 Seiten stark, also nahezu 200 
Seiten starker als das frühere. Preis 4 M. uno 35 Pfg. 
Porto. Zu beziehen von Emil Müllers Selbstverlag, Halle 
a. d. S., Schließfach 210. 

Das Buch ist in erster Linie für den Nichtjuristen ge- 
schrieben, und erfüllt diesen Zweck durch eine klare, leichte er- 
slandliche Form. Anstelle langatmiger Auseinandersetzungen 
greift es direkt in die Praxis hinein und bietet zur Aus- 
legur g des Gesetzes eine Reihe anschaulicher Beispiele aus 
der Tätigkeit der Vereine. 

Zuerst wird das Reichsvereinsgesetz behandelt; ihm unter- 
stehen nach Seite 170 alleFcuerwehrvereine, welche 
L i n e m Verbände angehören, der durch Eingaben bei 
Behörden auf oie Gesetzgebung und Verwaltung einzuwirken 
sucht, z. B. durch Anträge an Reichstag unb Bundesrat wegen 
Ausdehnung oer Unfallversicherung aui Feuerwehrleute. Nach 
unserer Rechtsprechung übertrügr sich numllch der politische 
Charakter eines Verbandes auf alle ihm angehörend-m Lokal- 
vereine ohne weiteres, auch wenn letztere keine eigne politische 
Tätigkeit entfalten. Dieser Umstand macht es den Vorständen 
der Feuerwehren zur Pflicht, 'ich über die Vorschriflen des 
Reichsvereinsgesetzcs zu unterrichten, um etwaige Bestrafungen 
zu vermeiden. 

Auch bei Veranstaltung von öffentlichen Aufzügen 
und Feuer wehrfesten ist jetzt die polizeiliche Geneh- 
migung nach den Vorschriften des Reichsvereinsgesetzes ein- 
znholen Deshalb dringt das neue Buch zur Erleichterung 
für den Schriftführer der Feuerwehr folgende 
Muster zu Eingaben: für einfachen Umzug, für Zapfenstreich 
und Weckruf, für einen gemeinsamen Festzug zahlreicher Vereine, 
Einzelanmcirsch der Vereine zum Sammelplatz, Einzelabmarsch 
der Vereine zum Sammelplatz, Ei »ze lab marsch der Vereine 
nach Auflösung des Festzngs, für ein größeres Feuerwehrfest, 
für cincii Fackelzug, sowie ein Genchmigungsgesuch zur An- 
bringung von Ehrenpforten, Flaggenmasten und sonstiger 
Strahenschinücknng. 

Ein angenehme Neuigkeit auf finanziellem 
Gebiete bringt das Buch denjenigen Vereinen, deren Polize'« 
behöiden nach altem Brauch immer noch eine Stempeiabgabe 
inr die Genehmigung von Aufzügen erheben. Seite 108 bnt- 
yält als Folge des Reichsvereinsgesetzcs eine neuere preußische 
Ministerialverfngung über die Steuerfreiheit der Genehmigun- 
gen für Aufzüge, aut die man sich notfalls stützen kann. 

îic Sonderrechte der Feuerwehr werden auf 
Seite 242 bis 249 wie fügt behandelt: Die Grenzen des 
polizeilichen Aufsichtsrechts du Stellung der Polizei zur 
Feuerwehr auf der Brandstätte - die Befugnis der Polizei- 
behörden zum Erlaß von Poüzieiverordnungcn — übnngsfreie 
Personen — teilweise Dienstunlanglichkeit — die Entscbeioung 
über Entschuldiqungsgründe — disziplinwidriges Verhalten bei 
Hebungen — Erscheinen in vorschriftsmäßiger Ausrüstung — 
verschlafener Dienst — Feuerwehrübungen an Sonntagen — 
Löschhilfe bei auswärtigen Bränocn — die Feuerwehr als 
Gemeinde- oder Schutzwehr —. Abzeichen für Führer, für 
Sanitätsmannschaftcn, Verleihung von .Auszeichnungen usw. 

Ebenso verbreitet sich das- Buch über das Verciiiszim - 
m e r , d>e B e f r e i a n g der V e r e i n s v e r s a m in l u n - 
gen Nit b ex Polizei st u n d e und über das Fahnenrecht. 

Die Abhaltung von Vereinslustbarkeiten 
ist auf 60 Seiten behandelt. Hier findet man Auskunft über 
deren Unabhängigkeit von polizeilicher Llnmcldung und Er- 
laubnis, über Veranstaltung und Dauer von Lustbarkeiten an 
Wochentagen, am Samstag, an Sonn- und Feiertagen, über 
di Zulässigleit der Einladung von einzelnen Gästen und von 
ganzen Vereinen über die ricbtige und falsche Form der Ein- 
ladung, Erhebung von Tanz- and Eintrittsgeld, Umwandlung 
von Vereinslustbarkeiten in öffentliche, über Strafbarkeit und 
Straflosigkcii der Vorstandsmitglieder, über das Zntrittsrecbt 
der Polizei, über die Stempelfreiheit von Konzerten und Tanz- 
lnstbarkeitcn, übe'- unverhältnismäßig hohe oder ungerecht- 
fertigte Lustbarkeitssteucr usw. Auf diesem Gebieten bringt das- 
Buch ebenfalls vorteilhafte, noch wenig bekannte Gcrichts- 
entscyeidlingen und VertvaltungsVorschriften der Neuzeit. 

Auch enthält das _ Buch die Rechtsmittel gegen 
P!v l i z e i l i ch e Straf- u ii d Z w a n g s v e r f ü g u it g e n 
sowie das Muster eines Antrages «ins q c r i ck, t l i ch e 
E n t > ch e id u n g. 

Wir können da« neue Buch durchaus empfehlen. 
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Westf. Turn- und Feuerwehr-Gerätefabrik 

Teiepi.oi. i44. Heinr Meyer, Hagen i. W I. l-'br. I88S- 

Anzeigen. 

Feuer wehr - Museum 

Genau nach den 
vorged ruckten 

Uniform- 
Ordnungen u. den 
löbl. Verbands- 

Ausschüssen vor- 
gelegten 

Original mustern. 

Westfälische 
Vorschrift! 

Bitte verlangen 
Sie gedruckte 
Prospekte mit 
Abbildungen 
über Aus- 

rüstungsstücke 
nach Verbands- 

Vorschrift ! 

Originalmuster 
zur Ansicht zu 

Diensten l 
Aendere unvor- 
schriftsin rissige 
Helme, Gurte, 
Uniformen etc. 

schnellstens 
genau nach Vor- 
schrift schnell 
und billig um. 

Vormal - rniformierung. 

Eigene Scnneiderei, Heimmontiererei, Gürtleref usw. 1 

Rutaiisch 1 ävielie 
(geschützt durch Kaiserlich Hsutsches Keichsgesetz) 
widerstehen höchstem "Wasserdruck, sind vohkommen wasser- 
dicht, immer weich und biegsam, brechen nicht, sind geschützt 
gegen Verderben durch Vorstockung, Moder und Fäulnis, sind die 

betriebssichersten und dauerhaftesten 

Peuei löjschschiäuche, 
haben sich seit Jahren vorzüglich bewährt bei den Feuerlösch- 
Einrichtungen der königlichen Schlösser Seinei Majestät des 

Königs von llayern. 
An deutsche Behörden und Feuerwehren in kurzer Zeit weit über 

lOOOOO Meter 
geliefert. 

Friedr. Friedemann & Sölme 
Sclilänchefabrik 

Langenleuba - Niederhain. s 

Vertreter: Paul Ruhland, Düsseldorf. Florastr. 15. 

Feuerwehr-Verbände uon Rheinland u. Westfalen' 
in Gelsen kirchen - Schalke, Oststr., nahe Markt. 

Das Museum ist geöffnet Sonntags von 11 nis 1 Uhr, 

— Eintritt frei• ===== 
Bei Besichtiaunq in Gruppen bitten wir um vorherige Anmeidunq 
bei dem Vorsitzenden Hermann Franken in Gelsenkirchen II. 

Buchdruckerei 

Fr. Staats * * Fernsprecher jtä 145*. © ° © von 

Barmen, Altermarkt 21. 

Akzidenz- H Druckerei. 

Geschmackvolle und sauuere Anfertigung von — 

®90«0 Drucksachen aller Art. 

Reinecken & 

Lohrmann 
Unna-Königsb. 

Westf. 1477 
Eisenkonstruktioren 
Feuerwehr- 

steiöertrme 
Gerätehäuser 
Schlauchtrookenturme 
Schlauch- 

Waschmaschinen. 

v oilsiändige Ftuerwenrausrüsiungen 
Spezialität: 

Schlauch-. Hydranten-, 
Geräte- und Leiterwagen 

Neul Waldbrandwagen Mechanische Leitern 
1 Schläuche mit allem Zubehör 
Handlöschgeräte u. -Spritzen 

Persönliche Ausrüstungen 
Gesetzlich geschützte Kranken - Fahr- 

un d Tragbahren 
—-— liefert  

Deutsche Turn- und 
Feuerwehrgeräte-Fabrik 
Hans Herres & Co., Hagen i. W. 

Illustrierte Preisliste kostenlos 
Fernruf 4OG. mi 

Vereinigte 
FeuerwehrgeräteFäbriken 

Ulm 3/d. 
Dar Firma gahörtn an 

e D. Magirus. Ulm -a. Donau 
Just. Ghr. Braun A.-G. Nürnoerg 
Gustav Ewald. Güstrin-Neustadt 
J. G. Lieb. Biberach a. r-üss 
Metern - Artikel 

Feuerwehren 

AUlliillUIUUU 

12 Hakenleitern Wh Meter, 
mit geraden Sägehaken, ge- 
braucht, jedoch tadellos er- 
halten, sind billig abzugeben. 

Anfragen unter E. S. 12 an 
die Exped. d. Bl. erbeten. i«oo 

"tttttttttttttttttt 

Spezialität: Feuer- u. Bettungsleitern 

vollkommenster, erprobter Konstruktionen. 

Losch-Einpkbttiftgen. 1580 

Komplette Uniformierung ganzer Feuerwehren, 

Aug. Honig, Köin-Nipnes 
Gegr. 1832 G. in. b. H. Gegr. 1832 
Feuerlöschgeräte- u. Armaturen - Fabrik. 

Höchst präm. auf allen beschickten Ausstellungen. 
Unsere Firma gehört keiner Vereinigung an. 

Versand nach allen Erdteilen. 

Volle Garantie, da langjährige Erfahrung. 
Preislisten gratis und franko. 
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